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Ordnung über Entgelte der Kliniken 
und nichtklinischen Einrichtungen 

und Institute der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover 

 
Das Präsidium der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule Hannover hat in seiner Sitzung 
am 12.09.2017 folgende Entgeltordnung 
beschlossen:  
 
1. Anwendungsbereich 
 
Die Kliniken, Institute und anderen Einrich-
tungen der Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover berechnen die Entgelte für Leis-
tungen sowie Auslagen auf der Grundlage 
dieser Ordnung in Verbindung mit dem je-
weils geltenden Leistungsverzeichnis. 
 
2. Entgelte 
 

2.1 Entgelte werden für die im jeweiligen 
Leistungsverzeichnis genannten tierärzt-
lichen Verrichtungen, Laborleistungen 
sowie die Betreuung und Verpflegung 
von stationären Tierpatienten berechnet. 
 
2.2 Die Leistungspreise verstehen sich 
zuzüglich der jeweils gültigen Umsatz-
steuer. Eine Ausnahme bilden Leistun-
gen, die dem nicht unternehmerischen 
Bereich der Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover zuzuordnen und somit 
gem. § 4 Abs. 1 KStG i.V.m. § 2 Abs. 3 
UStG von der Umsatzsteuer befreit sind 
(siehe auch Abschn. 23 Abs. 2 UStR). 

 

 
2.3 Leistungen, die im jeweiligen Leis-
tungsverzeichnis nicht erfasst sind und 
auch nicht eine besondere Ausführung 
einer anderen dort aufgeführten Leis-
tung darstellen, werden entsprechend 
einer gleichwertigen Leistung des jewei-
ligen Leistungsverzeichnisses  
berechnet. 

 
3. Bemessung der Entgelte 
 

3.1 Die in den jeweiligen Leistungsver-
zeichnissen aufgeführten Entgeltsätze 
entsprechen dem Regelsatz.  
 
3.2 Eine Überschreitung des Regelsat-
zes kann vereinbart werden, insbeson-
dere wenn ein erheblicher Aufwand dies 
rechtfertigt. 
 
3.3 Wird eine Untersuchung, Behand-
lung oder sonstige Leistung durch die 
Einrichtungsleiterin oder den Einrich-
tungsleiter oder deren Vertretung erbe-
ten, ist hierüber eine schriftliche Verein-
barung zu schließen. Die fälligen Ent-
geltsätze erhöhen sich dann auf Grund 
der Leistungen durch die Einrichtungs-
leiterin oder den Einrichtungsleiter oder 
deren Vertretung um jeweils 20%. Bei 
entsprechender Vereinbarung wird die 
Einrichtungsleiterin oder der Einrich-
tungsleiter bzw. deren Vertretung die 
wesentlichen Maßnahmen zur Diagnose 
und Behandlung der Tierpatienten an-
ordnen, deren Auswirkungen beobach-
ten und dafür Verantwortung tragen. 



 
 

Seite 2 
 

3.4 Bei Untersuchungen und Behand-
lungen ohne vorherige Terminvergabe 
oder außerhalb der Sprechzeiten der 
jeweiligen Hochschuleinrichtung wird ein 
Zuschlag erhoben (Nachtdienst- bzw. 
Notfallzuschlag). Einzelheiten sowie die 
Höhe der Zuschläge ergeben sich aus 
dem jeweiligen Leistungsverzeichnis der 
einzelnen Kliniken und Einrichtungen. 
 
3.5 Die Zuschläge gemäß Punkt 3.3 und 
3.4 können auch nebeneinander anfal-
len.  

 
4. Auslagen 
 

4.1 Als Auslagen können Wegegeld  
oder Reiseentschädigung, Transportkos-
ten, Kosten für Arzneimittel sowie Ver-
band- und Verbrauchsmaterial berech-
net werden. Daneben können allgemei-
ne Kosten (z. B. Versand- und Portokos-
ten, Fernsprechgebühren) in Rechnung 
gestellt werden. 
 
4.2 Kosten für Arzneimittel, Verband- 
und Verbrauchsmaterial werden geson-
dert berechnet, soweit sie laut des jewei-
ligen Leistungsverzeichnisses in den 
Entgeltsätzen der einzelnen Leistungen 
nicht ausdrücklich enthalten sind. 
 
4.3 Für den Transport von Tierpatienten 
durch die Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover werden Entgelte ge-
mäß des jeweiligen Leistungsverzeich-
nisses erhoben. 

 
5. Ermäßigungen 
 

5.1 Für Leistungen, die im Interesse von 
Forschung und Lehre vorgenommen 
werden, kann im begründeten Einzelfall 
von der Erhebung eines Entgelts und 
der Auslagen ganz oder teilweise abge-
sehen werden. 
 
5.2 Bei Reihenuntersuchungen kann im 
begründeten Einzelfall durch vorab ge-
schlossene besondere Vereinbarung ein 
Rabatt eingeräumt werden. 
 
5.3 Die Vereinbarungen über etwaige 
Ermäßigungen werden von Kliniken, 

Einrichtungen und Instituten der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover  
dokumentiert. 

 
6. Zahlungsbedingungen und Fälligkeit 
 

6.1 Die Entgelte und Auslagen werden 
sofort nach Rechnungsstellung fällig.  
 
6.2 Die Entgelte und Auslagen sind bei 
der Abholung des Tieres in den Kliniken 
zu entrichten. Im Einzelfall und nach 
vorheriger Vereinbarung erfolgen eine 
nachträgliche Rechnungsstellung und 
die Bezahlung per Überweisung. 
 
6.3 Auf Verlangen der Stiftung Tierärztli-
che Hochschule Hannover ist eine Vo-
rauszahlung bis zu 50% auf die erwarte-
ten Behandlungskosten (6.4) zu leisten. 
Diese Vorauszahlung ist im Einzelfall 
schriftlich zu vereinbaren.  
 
6.4 Sofern dem Tierbesitzer vor Behand-
lungsbeginn die voraussichtlichen Kos-
ten mitgeteilt werden, handelt es sich 
dabei um eine Kostenschätzung auf 
Grundlage des zum Zeitpunkt der 
Schätzung bekannten Sachstandes. Der 
endgültige Rechnungsbetrag kann von 
dieser Schätzung abweichen. 
 
6.5 Im Falle des Zahlungsverzugs er-
hebt die Stiftung Tierärztliche  
Hochschule Hannover Verzugszinsen in 
der gesetzlichen Höhe gem.  
§ 288 Abs. 1 und 2 BGB.  

 
7. In-Kraft-Treten 
 
Diese Ordnung tritt am Tag ihrer Verkündung 
in Kraft und ersetzt die bisherige Ordnung 
über Entgelte der Kliniken und nichtklini-
schen Einrichtungen und Institute der Stif-
tung Tierärztliche Hochschule Hannover vom 
17.02.2016. 
 
 
Hannover, 16. Oktober 2017 
 
 
 
Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Greif 
Präsident 
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